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Arbeitsschutzrecht

in Deutschland und Europa

ID 080236a

Hinweise zum Urheberrecht

Die nachfolgenden Folien sind urheberrechtlich geschützt. Sie sind ausschließlich für 

Seminare der Berufsgenossenschaft Holz und Metall bestimmt.

Bitte

• fertigen Sie keine Screenshots, Fotos oder andere Kopien 

der im Online-Seminar gezeigten Inhalte an,

• filmen Sie nicht mit,

• geben Sie im Anschluss gegebenenfalls zur Verfügung 

gestellte Unterlagen nicht an betriebsfremde Personen weiter.

Wir bedanken uns für Ihre Mitarbeit und Ihr Verständnis!

ID 032983
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Rechtssystematik – Deutschland und Europa

ID 123456

Unfallverhütungs-
vorschriften

Verordnungen

Gesetze

Grund-

gesetz

Verordnungen
Tarif-

verträge

Regeln, Normen, Richtlinien

EUstaatliches Recht

Recht der Sozialpartner

Recht der

Unfallversicherungsträger

nationale Richtlinien und

Regeln versch. Regelsetzer

ID 030112d

Hierarchie von Rechtsnormen

Grundgesetz1. Verfassung

SGB VII
Chemikalien-

gesetz

Arbeitsschutz-

gesetz
BBiG

DGUV Vorschriften
Gefahrstoff-

verordnung
BetrSichV AEVO

DGUV-Regeln

DGUV-Informationen

DGUV-Grundsätze
TRGS‘enTRBS‘en

Ausbildungs-

ordnungen

2. Spezialgesetze

3. UVV´en, Verordnungen

4. Regeln der Technik

ID 031295a
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• Teile der Berufsausbildung im Ausland möglich

• Ausbildungsverhältnis wird dadurch nicht unterbrochen

• Rechte und Pflichten bestehen weiter

ID 019293

Allgemeines

Gesetzlicher Rahmen

• Berufsbildungsgesetz (BBiG)

• § 2 Absatz 3 BBiG

• das Recht jedes Azubis auf Auslandsaufenthalt

ID 019294
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Voraussetzungen

• Aufenthalt muss dem Ausbildungsziel dienen

• Fertigkeiten und Kenntnisse für den Ausbildungsberuf

• d.h. wesentliche Inhalte der dt. Ausbildung (im Ausland)

ID 019295

Dauer

• Berufsschulpflicht !!

• Schulen sind an das BBiG gebunden

• Blockunterricht ermöglicht „Verlustarmut“ bei Berufsschule

• bei Teilzeitunterricht  Freistellung möglich

• nicht mehr als ein Viertel der Gesamtausbildungsdauer

• HWK muss informiert werden

ID 019296
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Rechte und Pflichten des Betriebes (BBiG § 15)

• Betrieb muss Vergütung weiter zahlen

• ist nicht verpflichtet, Reisekosten etc. zu erstatten

• Betrieb hat Azubi freizustellen

• Betrieb hat den Fortgang der Ausbildung zu überwachen

• Betrieb muss Aufsicht sicherstellen

ID 019297

Rechte und Pflichten des Azubi

• Azubi hat dafür zu sorgen, dass Auslandsaufenthalt 

anerkannt werden kann

• Zwischen- und Abschlussberichte als Dokumentation

• Antragstellung in der Berufsschule

• Nachholen des versäumten Berufsschulstoffes

• Befreiung von Anwesenheitspflicht im Heimatbetrieb und 

Berufsschule

ID 019298
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Fördermöglichkeiten

• Handwerkskammern und Bildungsträger bieten 

Förderprojekte (für Auszubildende und Ausbilder 

gleichermaßen)

• https://www.ausbildung-weltweit.de

• www.berufsbildung-ohne-grenzen.de

• http://www.na-bibb.de

ID 019299
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